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Leistungsbestandteil der GOZ 2197

Eine Einschränkung der Berechnung der GOZ-Nr. 2197 auf einmal 
je Sitzung und Zahn fi ndet sich weder in der GOZ, den allgemeinen
Bestimmungen noch in der Leistungslegende der GOZ-Nr. 2197.

Gebührennummern der GOZ haben grundsätzlich nur zahn-
ärztliche Leistungsinhalte.

Insofern ist die zahntechnische Vorbereitung insbesondere ke-
ramischer Werkstücke, also das sogenannte Anätzen der Keramik 
bzw. das Konditionieren/Silanisieren der Keramikoberfl äche, vor 
deren Eingliederung eine Maßnahme, die nicht Leistungsbestand-

teil der GOZ-Nr. 2197 sein kann. Diese nach der BEB gesondert 
berechnungsfähige zahntechnische Behandlungsmaß-
nahme gehört nicht zur adhäsiven Befestigung nach der 
GOZ-Nr. 2197.

Dies gilt auch für den Fall, bei dem z. B. aus Gründen von An-
proben (vor der defi nitiven Befestigung) im intraoralen feuchten 
Milieu auf ein vorheriges Ätzen/Konditionieren der Keramik ver-
zichtet wird, da die Feuchtigkeit die bereits geätzte/konditio-
nierte Oberfl ächenstruktur des keramischen Werkstücks negativ 
beeinfl ussen würde. 

Nach der erfolgten klinischen intraoralen Anprobe erfolgt in die-
sem Fall die notwendige Oberfl ächenbearbeitung der Keramik 
durch geeignete Chemikalien als zahntechnischer Arbeitsschritt 
ggf. auch erst „chairside“ im Behandlungszimmer. (Vermeidung 
des nochmaligen Transports in das zahntechnische Labor, wobei 
ein weiterer Sitzungstermin zur Eingliederung obsolet wird). 

• Verzichten Sie nicht auf die Berechnung der Desinfektion des 
Werkstücks vor der Eingliederung, um den Hygieneanforde-
rungen gerecht zu werden.

• Nur durch die vollständige Berechnung von Chairside-Leistun-
gen, können Sie Honorarverluste vermeiden.

Bei der Kalkulation Ihrer individuellen Chairside-Leistung wird Sie
die neue BDIZ EDI-Analog- und Chairside-Tabelle unterstützen.  

GOZ in Verbindung mit zahntechnischer Leistung

GOZ-Nr. 2197 Adhäsive Befestigung (plastischer Aufbau, Stift, 
Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer etc.); die Nummer dient der Ab-
geltung des intraoral erforderlichen zahnärztlichen Mehrauf-
wandes gegenüber einer konventionellen Klebung. 

Die ggf. extraoral erfolgende Vorbereitung eines zahntechnischen
Werkstückes oder Konfektionsteiles z. B. durch Anätzen oder 
Sandstrahlen ist als zahntechnische Leistung nach § 9 zusätzlich 
berechnungsfähig. 

Auch bei Implantatversorgungen, Mesostrukturen + § 9 GOZ!

Chairside bzw. zahntechnische Leistungen – GOZ § 9

+ Desinfektion je Werkstück
+  BEB XXX Vorbereiten zur adhäsiven Befestigung, 

je Werkstück

Mit der GOZ-Nr. 2197 ist der zahntechnische Aufwand, ohne 
den eine adhäsive Befestigung der Werkstücke nicht möglich 
wäre, nicht abgegolten. Hierfür sind verwendbare Positionen
z. B.: BEB '97:

Vielfältige Materialien können verwirren: Je nach Vorhanden-

sein einer Glasphase können dentale Keramiken zumindest in 

zwei Hauptgruppen gegliedert werden: Silikatkeramiken/glas-

infi ltrierte Keramiken und Oxidkeramiken. Beide Gruppen haben

unterschiedliche Eigenschaften und benötigen verschiedene 

Vorbehandlungen vor dem Einsetzen.

Silikatkeramiken und glasinfi ltrierte Keramiken, z. B. 

• Feldspatkeramik als traditionelle Verblendkeramik

• Glaskeramik

• Lithiumdisilikatkeramik 

• Zirkonoxidhaltige Lithiumsilikatkeramik 

(ZLS, Zirkonoxidanteil 10%). 

Sie besitzen eine Glasphase, also einen amorphen Anteil mit 

integrierten Kristallen. Das macht sie transluzenter, sie refl ek-

tieren das Licht und adaptieren die Umgebungsfarbe. Diese 

Keramiken gibt es gepresst, aus vorgefertigten Keramikblocks 

oder als Verblendmaterial. Sie sind dimensionsstabil beim Bren-

nen und weisen eine Biegefestigkeit von maximal 400 MPa auf. 

Vor der Befestigung ist eine Vorbehandlung mit Flusssäure und 

Silanen nötig.

Keramiken ohne Glasphase = Oxidkeramiken, z.B. 

• Zirkonoxid 

• Yttriumoxid-dotierte Zirkonoxidkeramiken, 

die aus dicht gesinterten Polykristallen bestehen. 

Ihr Erscheinungsbild ist kreidig-weiß bis opak und sie sind nur 

eingeschränkt lichtleitend. Bei der Endsinterung schrumpfen 

sie um 15 bis 20 Prozent. Sie sind sehr stabil, denn sie weisen 

eine Biegefestigkeit von bis zu mehr als 1.000 MPa auf. Die 

Vorbehandlung vor der Befestigung erfolgt durch Abstrahlen.

Unterschiede: 
Zirkon, Silikat- oder Oxidkeramik

Abrechnung & Recht
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Die adhäsive Befestigung 
wird mittels physikalisch-

chemischer Konditionierung (re-
tentive Oberfl ächenveränderung) der Zahnkontaktfl ächen und 
des zu verankernden konfektionierten oder zahntechnischen 
Werkstücks erzielt.

Typischerweise werden Werkstücke aus Keramik adhäsiv befes-
tigt, da Keramiken in aller Regel mittels Adhäsivtechnik am Zahn 
befestigt werden müssen. Hierbei handelt es sich z. B. um Wurzel-
stifte (GOZ-Nr. 2195), Inlays (GOZ-Nrn. 2150 bis 2170), Onlays, 
Overlays, Teilkronen, Veneers (GOZ-Nr. 2220), funktionsorien-
tierte okklusale Kaufl ächenrekonstruktionen (vgl. gesonderte 
Kommentierung der Analogleistung „funktionstherapeutischer 
Aufbau“), Kronen (GOZ-Nrn. 2200, 2210), Brücken- und Pro-
thesenanker (GOZ-Nrn. 5000 ff.).

Die adhäsive Befestigung umfasst den Schmelz- und den Den-
tinverbund. Die Verknüpfung erfolgt mit einem Befestigungs-
komposit. Auf eine ausreichende Polymerisation (z. B. 60 Sek. 
Polymerisationszeit, genügende Lichtintensität) ist zu achten.

• Die extraoral erfolgende Vorbereitung eines zahntechnischen 
Werkstückes oder Konfektionsteiles insbesondere keramischer 
Werkstücke, also das sogenannte Anätzen der Keramik bzw. 
das Konditionieren/Silanisieren der Keramikoberfl äche, ge-
hört nicht zur adhäsiven Befestigung, sondern stellt ei-
nen gesonderten zahntechnischen Arbeitsschritt dar.

• Plastische Rekonstruktionen aus Kompositen werden ebenfalls 
zwingend mittels Adhäsivtechnik am Dentin und ggf. Schmelz 
fi xiert. Werden z. B. plastische Aufbauten unter Kronen nach 
der GOZ-Nr. 2180 aus Kompositen hergestellt, so wird deren 
adhäsive Befestigung nach der GOZ-Nr. 2197 zusätzlich be-
rechnet. 

• Auch temporäre Kavitätenverschlüsse (GOZ-Nr. 2020) können
mittels Adhäsivtechnik besonders dicht verschlossen werden. 

• Des Weiteren können auch metallische Rekonstruktionen ad-
häsiv befestigt werden.

Dies bietet sich z. B. dann an, wenn konventionelle Befestigungs-

zemente möglicherweise zu wenig Haftkraft am Zahn entwickeln. 

Insofern sind neben den bekannten metallischen Versorgungs-
formen (Inlays, Onlays, Overlays, Teilkronen, Kronen, Brücken- und
Prothesenanker) auch gegossene Stiftaufbauten (GOZ-Nr. 2190), 
Wurzelstiftkappen (GOZ-Nr. 5030), Mesostrukturen an Implan-
taten oder konfektionierte pädiatrische Kronen (GOZ-Nr. 2250) 
aufzuzählen.

• Gerade die Wiedereingliederung herausgefallener Werkstücke 
(GOZ-Nrn. 2310, 2320, 5110) wird häufi g mittels der Adhäsiv-
technik vorgenommen.

• Auch ortho- und retrograde Wurzelfüllungen können mittler-
weile wurzeldentinadhäsiv befestigt werden (GOZ-Nr. 2440).

So rechnen Sie die adhäsive Befestigung richtig ab

GOZ 2197: zahnärztliche und zahntech-
nische Leistungen rechtssicher umsetzen 

Grundsätzlich ist die im Mund des Patienten (intraoral) vorgenommene adhäsive 
Befestigung für jedes Werkstück oder jede plastische Rekonstruktion möglich. 

Kerstin Salhoff erklärt in diesem Abrechnungstipp, wie es rechtssicher funk-
tioniert.

Nr. GOZ 2197

Leistung Adhäsive Befestigung (plastischer Aufbau, Stift, 
Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer etc.)

Punktzahl 130 Faktor 1,0 2,3 3,5

Punktwert 
Ct.

5,62421 Gebühr € 7,31 16,82 25,59

Abrechnung & Recht
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Camlog präsentierte das neue CERALOG®

PROGRESSIVE-LINE Implantatsystem auf dem 
Jahreskongress der DGI (Deutsche Gesell-
schaft für Implantologie), der vom 28. bis 
30. November 2024 in Dresden stattfand. Das 
Keramikimplantat basiert auf der bewährten 
PROGRESSIVE-LINE Außengeometrie. Anwen-
der aus dem Limited Market Release (einge-
schränkte Markteinführung) bescheinigen dem
neuen Implantatsystem eine einfache keramik-
gerechte Handhabung und nutzerfreundliche 
Eigenschaften (u. a. ein breites Indikations-
spektrum). CERALOG® PROGRESSIVE-LINE 
ist seit Februar 2025 in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz verfügbar. 

Die Nachfrage nach Keramikimplantaten steigt,
nicht nur wegen ihrer weißen Farbe und aus 
ästhetischen Gründen, sondern auch aufgrund
medizinisch motivierter Überzeugungen auf 
Arzt- und/oder Patientenseite. Mit Hightech- 
Fertigungsprozessen und innovativen Ober-
flächentexturen ist unter Beachtung keramik-
spezifischer Insertionskriterien eine zuverläs-
sige Osseointegration vorhersagbar zu rea-
lisieren. 

Die Herstellung der CERALOG® PROGRESSIVE-
LINE Implantate erfolgt aus Blöcken, die im 
HIP-Verfahren (Hot Isostatic Pressing) produ-
ziert werden. Mit einer aufwendigen Fräs-
technologie entsteht aus dem gesinterten 
Blank das CERALOG® PROGRESSIVE-LINE 
Implantat.

Das durchdachte Design, die verschraubbaren 
Abutments und die optimale Abstimmung 
der notwendigen chirurgischen Instrumente 
vereinfachen die Anwendung der CERALOG®

PROGRESSIVE-LINE Implantate. Die Zirkonium-
dioxid-Implantate weisen eine mikroraue 
Oberflächentextur auf, um die Integration in 
den umgebenden Knochen zu fördern. Die 
Textur ist vergleichbar mit der CAMLOG Pro-

mote® Oberfläche. Die Besonderheit: Mit 
wenigen zusätzlichen Instrumenten ist die 
Insertion der CERALOG® PROGRESSIVE-LINE 
Implantate neben dem CERALOG® PL Chirur-
gie-Set auch mit dem chirurgischen Set der 
CAMLOG/CONELOG PROGRESSIVE-LINE Im-
plantate möglich.

Das zweiteilige Implantat verfügt über die 
bewährte Bolt-in-Tube-Innenverbindung mit 
einer VICARBO® Schraube aus carbonfaser-
verstärktem Hochleistungspolymer (PEEK). Das
Prothetikportfolio ist umfassend und hält so-
wohl für festsitzende als auch abnehmbare 
Versorgungen verschiedene Optionen bereit.

Das CERALOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat-
system wird in Kooperation mit der CeramTec 
Schweiz GmbH hergestellt. Das Unterneh-
men der CeramTec-Gruppe baut auf mehr als 
120 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung und 
Fertigung von Lösungen aus Hochleistungs-
keramik.

CERALOG® PROGRESSIVE-LINE

Keramikimplantologie neu gedacht

Kontakt

CAMLOG Vertriebs GmbH
info.de@camlog.com
www.camlog.de

Keramik Kurse

Markt
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Ein innovativer Ansatz ist die geführte So-
fortimplantation, bei der fortschrittliche 
dreidimensionale Bildgebungstechnolo-
gien und additive Fertigungsverfahren 
genutzt werden, um präzise chirurgische 
Schablonen herzustellen. Diese Schablo-
nen ermöglichen eine exakte Positionie-
rung und Platzierung der Implantate. In 
einer randomisierten, kontrollierten klini-
schen Studie (RCT) wurde die Genauigkeit 
freihändiger Sofortimplantationen mit der 
statisch geführten Methode verglichen. 
Die Ergebnisse zeigten, dass die statisch 
geführte Chirurgie signi� kant präzisere 
Ergebnisse lieferte als die freihändige 
Technik.1

Durch den Einsatz digitaler Planungssoft-
ware und computergestützter chirurgi-

scher Schablonen wird die Sofortimplan-
tation zudem minimalinvasiver gestaltet. 
Dies reduziert das operative Trauma, ver-
kürzt die Eingriffszeit und optimiert so-
wohl die Implantatpositionierung als auch 
das ästhetische Outcome. Die Vorteile 
spiegeln sich letztlich in einer höheren 
Patientenzufriedenheit wider, da Funktio-
nalität und Ästhetik effektiver kombiniert 
werden können.

Eine systematische Übersichtsarbeit und 
Metaanalyse wurden durchgeführt, um 
die Ausfallraten von Implantaten sowie 
den Ein� uss der geführten und freihändi-
gen Implantationstechniken auf diese 
Parameter zu bewerten. Die Ergebnisse 
zeigten, dass beide Methoden eine hohe 
Überlebensrate der Implantate ermög-

lichen. Allerdings waren die Misserfolge
bei der freihändigen Implantation fast drei-
mal höher als bei der geführten Technik. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen wird 
die geführte Implantatplatzierung als be-
vorzugte Methode empfohlen, um kon-
sistent erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.2

Eine häu� ge Herausforderung für Implan-
tologen stellen anatomische Gegeben-
heiten dar, wie beispielsweise der Sinus 
maxillaris im Oberkiefer oder der Nervus 
alveolaris inferior im Unterkiefer. Hinzu 
kommen komplexe klinische Szenarien, 
darunter ein begrenztes Knochenange-
bot, Infektionen von nicht erhaltungs-
würdigen Zähnen oder parodontal ge-
schädigte Zähne, die extrahiert werden 
müssen. In solchen Fällen ist es essenziell, 

Digitaler Work� ow bei Sofort-
implantation mit dem Dual-Zone-Konzept 
Ein Beitrag von Dr. Kalin Marinov

Das Fachgebiet der dentalen Implantologie hat in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel erlebt, bei dem So-
fortimplantationen zunehmend als bevorzugte Behandlungsoption für den Ersatz nicht erhaltungswürdiger Zähne 
anerkannt werden. 

Abb. 1: Periapikaler Abszess im Bereich des linken mandibulären ersten Molars. – Abb. 2: Diagnostisches 

periapikales Röntgenbild, das die in� zierte mesiale Wurzel mit Furkationsbeteiligung zeigt.

1

2

Fortbildung
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… dass das EDI Journal, also das englische Pendant zu BDIZ EDI konkret, in diesem
Jahr seinen 20. Geburtstag feiert? Das Jubiläum soll in der Ausgabe 2/2025 
gebührend gefeiert werden. Dazu lädt die Redaktion hochrangige Repräsen-
tanten von deutschen und europäischen Verbänden und die Industriepartner 
des BDIZ EDI ein, ein Grußwort zu formulieren. Auch die assoziierten Partner-
verbände in Europa und darüber hinaus kommen zu Wort. Das EDI Journal er-
scheint vier Mal im Jahr und geht an die Mitglieder der assoziierten Partner-
verbände sowie an Abonnenten und an diverse Organisationen in Brüssel und 
Straßburg.

… dass der BDIZ EDI am 2. März 2025 sein 20. Experten Symposium veranstaltet 
hat. Das Konzept von Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, zu einem 
aktuellen Thema in der oralen Implantologie ein Symposium mit Expertenmei-
nungen anzubieten – übrigens immer am Karnevalssonntag in Köln – hat sich 
während der vergangen zwei Jahrzehnte bewährt. Gleichzeitig sucht und � ndet 
die Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) unter Federführung des BDIZ EDI 
vorab einen Konsensus zu dem jeweiligen Thema des Symposiums. Der daraus 
entstehende Praxisleitfaden dient als Handlungsempfehlung für die implanto-
logische Praxis. So hat der BDIZ EDI im Laufe der Zeit 20 Praxisleitfäden in deut-
scher und englischer Sprache erstellt – und viele der Themen mehrfach aktua-
lisiert.

… dass bereits das 26. Curriculum Implantologie an der Uni Köln läuft?  Auf diese
Weise haben fast 1.000 junge und angehende implantologisch tätige Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte diesen Einsteigerkurs in acht Modulen und über einen 
Zeitraum von einem Jahr erfolgreich durchlaufen. Das Curriculum des BDIZ EDI 
wird inzwischen auch erfolgreich in weiteren europäischen Ländern von assozi-
ierten Partnerverbänden „nachgebaut“. Im Oktober startet das 27. Curriculum 
Implantologie an der Uni Köln. Das Pendant im Süden geht im September zum 
zweiten Mal an den Start: in München und Ansbach.

Wussten Sie 
schon, …
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Volles Haus beim Experten Symposium des BDIZ EDI.

Die Absolventinnen und Absolventen 

des 25. Curriculum Implantologie an der Uni Köln. © Uni Köln

© BDIZ EDI

Europa
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Seit über drei Jahrzehnten treffen sich die 
zahnärztlichen Sachverständigen in der 
oralen Implantologie einmal im Jahr auf 
Einladung des BDIZ EDI zur Gutachter-
konferenz Implantologie. Seither fi ndet 
sie im Auftrag der Konsensuskonferenz 
Implantologie statt, in der sich Fachgesell-
schaften und Berufsverbände zusammen-
geschlossen haben, um gemeinsam zu 
arbeiten. So sind die Indikationsklassen 
Implantologie entstanden. 

Die jährliche Gutachterkonfe-
renz dient dem Austausch 
der Gutachter. Die sorg-
fältige Fortbildung der 
Gutachter im Bereich der 
Implantologie ist seit Jah-
ren ein wesentlicher As-
pekt der Verbandsarbeit 
des BDIZ EDI, weil unbe-
dachte gutachterliche Äu-
ßerungen zu heiklen Ent-

wicklungen vor Gericht und zu ungewoll-
ten Problemen für die implantologische 
Versorgung und Abrechnung insgesamt 
führen können.

Der BDIZ EDI ist in der Konsensuskonferenz 
Implantologie aktiv und bietet implanto-
logischen Gutachtern ein ausgezeichnetes 
Forum, um den sicheren Umgang mit 
Recht und Gerichten zu lernen. So wie der 
Stand der zahnärztlichen Wissenschaft 
immer weiter voranschreitet, entwickelt 
sich auch die Rechtsprechung im Medizin-
bereich immer weiter. Darüber hinaus gibt 
es ständige Veränderungen im Bereich 
der Gesetzgebung, die Auswirkungen auf 
die gutachterliche Tätigkeit haben. 

Der Gutachterausschuss ist ein ständiger 
Ansprechpartner für die Mitglieder und 
die Gutachter des BDIZ EDI in Gutachter-
fragen. Neben der Ausbildung, Bestellung 
und Betreuung der Gutachter bereitet er 

auch die jährliche Gutachterkonferenz im 
Auftrag der Konsensuskonferenz Implan-
tologie und in Abstimmung mit einer – 
jährlich wechselnden – Zahnärztekammer 
vor. In diesem Jahr ist es der Zahnärztliche 

Bezirksverband Schwaben (ZBV) in Bayern,
der 2.300 Mitglieder betreut.

35. Gutachterkonferenz im Auftrag der Konsensuskonferenz Implantologie

Implantologische Sachverständige 
kommen nach Augsburg 
Einmal im Jahr lädt der BDIZ EDI die zahnärztlichen Sachverständigen zur Gutachterkonferenz im Auftrag der Kon-
sensuskonferenz Implantologie ein. 2025 � ndet die eintägige Fortbildungsveranstaltung in Kooperation mit dem 
Zahnärztlichen Bezirksverband Schwaben in Augsburg statt. Termin: Samstag, 28. Juni 2025.

35. Gutachterkonferenz des BDIZ EDI 

im Auftrag der Konsensuskonferenz 

Implantologie 

Termin: Samstag, 28. Juni 2025 

Ort:  86150 Augsburg, 

Haus Sankt Ulrich, 

Tagungshotel der Diözese 

Augsburg, Kappelberg 1 

Mehr demnächst auf der Website des

BDIZ EDI
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ren wir keine Agenturprovision. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungs-
betrag aufgeschlagen.

Termine unter Vorbehalt. Alle Preisangaben gelten für 4c-Anzeigen. Alle Preise in EUR zzgl. der 
gesetz lichen MwSt. Alle Maße in Millimeter. Weitere Formate, Werbeformen und Preise auf An-
frage. Die Mediadaten finden Sie ebenfalls online unter www.oemus.com/mediadaten.

Sonderwerbeformen 
als E-Paper

Mediadaten Print 
als E-Paper


